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über dem Landtag Nordrhein-Westfalen besch lossen ,  den ich I hnen h iermit zuleite. 
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1 Wesentliche Prüfungsergebnisse und Empfehlungen 

1 . 1 Wesentliche Prüfungsergebn isse 

Die Prüfung des Neubaus des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen hat zu folgen

den wesentl ichen Ergebn issen geführt: 

• Zum Zeitpunkt der Etatisierung der Unterbringungsmaßnahme Landeskriminal

amt Nordrhein-Westfalen war keine ausreichende Planungs- und Kostensicherheit 

gegeben, da weder Planungsunterlagen noch Kostenermittlungen und Wirtschaft

l ichkeitsuntersuchungen vorlagen .  Damit war ungewiss, wie sich die Baumaßnahme 

in qualitativer, kostenmäßiger und organ isatorischer Hinsicht entwickeln würde (Nr. 4 

der Gl iederu ng) .  

• Die Gesamtkosten für den Neubau des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen 

betrugen 1 06 ,7  Mio .  €. Gegenüber den ursprüngl ich im Jahr 2006 kalku lierten Kos

ten von 66,3 Mio.  € sind bis zur Fertigstel lung der Baumaßnahme im Jahr 201 0  

Mehrkosten i n  Höhe von 40,4 Mio.  € entstanden . Das entspricht e iner Baukosten

steigerung von rd . 62 v. H. (Nr. 5) .  

• Obwohl der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen bereits zu Beginn 

interner Wirtschaftlichkeitsberech nungen einen Projektverlust von rd . 1 08 Mio. € kal

kul iert hatte , berechnet auf der Grund lage der Laufzeit e ines M ietvertrages von 25 

Jahren ,  setzte er das Projekt fort, ohne Alternativen zu entwickeln oder kostensen

kende Maßnahmen zu ergre ifen .  Aufgrund gestiegener Baukosten wuchs sein Ver

lust nach eigenen Berechnungen um mehr als das Doppelte auf rd . 246,3 Mio .  € an .  

Dem Bau- u nd Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen feh len Mieteinnahmen in  

Höhe von rd . 4,6 Mio .  € pro Jahr, um als Vermieter e in ausgeglichenes wirtschaftl i

ches Ergebnis zu erzielen (Nr. 5) .  

• Der Bau- u nd Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen hat bei der Vergabe des 

Bauauftrags an einen Generalübernehmer in schwerwiegendem Maße gegen gel

tendes Vergaberecht verstoßen . Statt des rechtlich zwingend vorgeschriebenen Of

fenen Verfahrens vergab er ohne eine konkrete baufach l iehe Planung den Bauauf

trag in  Höhe von rd . 95,4 Mio. € im Wege eines Verhandlungsverfahrens nach Öf-
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fentlicher Vergabebekanntmachung .  D ies kommt einer Freihändigen Vergabe gleich 

(Nr. 6 . 1 ) . 

• Entgegen den Vorschriften des Vergaberechts erstel lte der Bau- und Liegenschafts

betrieb Nordrhein-Westfalen keinen Vergabevermerk und verzichtete somit auf das 

vorgeschriebene transparente u nd lücken los nachvol lziehbare Vergabeverfahren (Nr. 

6 .2) .  

• Der Leistungsumfang der Bauleistungen war selbst zum Zeitpunkt der Beauftragung 

immer noch u nzureichend beschrieben und stellte keine verbindl iche und belastbare 

Vertragsgrund lage dar. Gleichwohl  erteilte der Bau- und Liegenschaftsbe

trieb Nordrhein-Westfalen den Bauauftrag und begab sich in die Abhängigkeit des 

Generalübernehmers (Nr. 7 . 1 ) . 

• Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen ertei lte den Bauauftrag , oh

ne d ie erforderl iche Überprüfung der Angebotssumme vorgenommen zu haben.  Für 

den gegenüber dem ursprüngl ichen Angebot um rd. 1 0 ,6  Mio.  € gestiegenen Auf

tragspreis konnte er keinen belastbaren Nachweis führen (Nr. 7 .2 ) .  

• Da Leistungsanforderungen n icht rechtzeitig und qualifiziert formu liert worden waren ,  

entstanden a llein im Bereich des Kriminalwissenschaftl ichen und -technischen Insti

tuts vermeidbare Mehrkosten von rd . 7 ,6 Mio .  € (Nr. 7 .3) .  

• I n  dem I nvestitionsantrag sowie in zwei Nachträgen informierte der Bau- und Liegen

schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen seinen Verwaltungsrat n icht in  dem erforderli

chen Maße über entscheidungsrelevante Tatsachen.  Der Verwaltungsrat stel lte im 

Rahmen des Zustimmungsverfahrens sich aufdrängende kritische Fragen n icht 

(Nr. 8) .  

1 .2 Empfeh lungen 

Beim Neubau des Landeskrim inalamtes Nordrhein-Westfalen wird zum wiederholten 

Male deutlich , dass eine Kontrol le des Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein

Westfalen durch seinen Verwaltungsrat in  der Praxis n icht bzw. n icht in dem erforderli

chen Maße stattfindet. Da auch das Finanzmin isterium Nordrhein-Westfalen keine für 

den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen erkennbare Aufsichtsfunktion i n  d iesem 

Verfah ren wahrgenommen hat, ist für den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 
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nach wie vor offen ,  wer den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen letztlich 

bei der Planung und Durchführung von I nvestitionsvorhaben kontrol l iert. 

Die Prüfung des Neubaus des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen veran lasst 

den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung früherer Feststel lun

gen dazu , im H inbl ick auf U nterbringungsangelegenheiten des Landes folgende generel

le Empfehlungen auszusprechen (Nr. 9): 

• Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen muss zukü nftig wirtschaftli

cher und kostenstabi ler bauen . Dazu ist unbedingt erforderl ich , dass d ie Unterbrin

gungsentscheidungen des Landes auf einer soliden Basis getroffen werden.  Zum 

Zeitpunkt der Etatisierung von Unterbringungsmaßnahmen muss eine ausreichende 

Planungs- und Kostensicherheit gegeben sein . 

• Das Projektmanagement bei U nterbringungsmaßnahmen des Landes muss durch 

E inführung e iner U nterbringungsrichtl i n ie verbessert werden, in der Aufgaben und 

Verantwortung al ler Projektbetei l igten grundsätzlich defin iert werden , sodass ausrei

chende Klarheit über den Projektverlauf besteht. 

• I m  derzeitigen Vermieter-Mieter-Modell zwischen dem Bau- und Liegenschaftsbe

trieb Nordrhein-Westfalen und dem Land sollte eine Kostenmiete eingeführt werden, 

d ie die notwendigen Baukosten und die Miete zueinander in einen wirtschaftlichen 

Zusammenhang stel lt. 

• Die Kontrol le des Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen durch Ver

waltungsrat u nd Finanzmin isterium muss, falls d ie gegenwärtige Organ isationsstruk

tur beibehalten wird , in der praktischen Umsetzung verbessert werden . 
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Der Landesrechn ungshof Nordrhein-Westfalen (LRH) hat den Neubau des Landeskrimi

na lamtes Nordrhein-Westfalen (LKA) geprüft, der durch den Bau- und Liegenschaftsbe

trieb Nordrhein-Westfalen (BLB N RW) in den Jahren 2008 - 201 0 real isiert wurde ,  und 

zwar im Wege des Vermieter-Mieter-Modells. Beim Vermieter-Mieter-Modell vermietet 

der BLB NRW als Eigentümer Immobil ien an d ie Landesverwaltung als M ieter. 

Der LRH hat seine Feststel lungen mit Prüfungsmittei lungen (PM) vom 04.07.20 1 2  dem 

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (FM) a ls zuständige Fach- und 

Rechtsaufsicht des BLB N RW, dem Min isterium für I nneres und Kommunales des Lan

des Nordrhein-Westfalen (M I K) a ls oberste Landesbehörde des Nutzers LKA und dem 

Ministerium fü r Bauen ,  Wohnen,  Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein

Westfalen (MBWSV) 1 übersandt. Die Ministerien sind - soweit von den PM betroffen -

u m  Stel lungnahme gebeten worden.  Auf d iese hat der LRH mit Entscheidungen vom 

2 1 . 1 2 .20 1 2  geantwortet. Der Schriftwechsel m it dem FM und dem M I K  dauert an . 

Der LRH hält eine zeitnahe Unterrichtu ng des Landtags wegen der besonderen Trag

weite der getroffenen Feststel lungen und im Hinbl ick auf d ie vorgesehene Neuausrich

tung des BLB N RW sowie d ie Tätigkeit des Parlamentarischen Untersuchungsaus

schusses zum BLB NRW für geboten .  

1 Die aktuellen Ressortbezeichnungen werden auch für die Vergangenheit beibehalten. 
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3 Anlass des Neubaus und Baubeschreibung 

Landeskriminalamt NRW Foto: LRH 

Das LKA war u rsprüngl ich auf Dienstgebäude m it Standorten in Düsseldorf und Neuss 

vertei lt. I n  der Völkl inger Straße in  Düsseldorf war das damal ige Hauptgebäude in gro

ßen Teilen san ierungsbedürftig und entsprach in der techn ischen Ausstattung nicht 

meh r den Anforderungen an ein modernes LKA. Daher wurde der dortige Altbau abge

rissen und an g leicher Stel le ein zentraler Neubau real isiert. Nach dessen Fertigstel lung 

wurde der Standort in Neuss aufgegeben . Das Gebäude vereint nunmehr nahezu a l le 

rd . 1 .000 Bed ienstete des LKA unter einem Dach . 

Das neue Gebäude hat eine Brutto-Grundfläche (BGF) von rd . 60.000 m2 und g liedert 

sich in drei Abschn itte mit untersch ied l icher Nutzung. Das Kriminalwissenschaftl iche und 

-techn ische I nstitut (KTI) wurde a ls Laboreinheit mit fünf Geschossen auf dem westl i

chen Grundstücksbereich erstellt. Den östl ichen Gebäudetei l  bi ldet ein Verwaltungstrakt 

mit sechs Geschossen. Die beiden Gebäudetei le werden durch ein dazwischen l iegen

des zweigeschossiges E ingangsfoyer verbunden . Alle Bereiche werden über eine 

schräg durchlaufende Wege- und Orientierungsachse, die Magistrale, erschlossen. Sie 

erstreckt sich mit 1 96 Metern über d ie gesamte Längsrichtung des Objekts. In das Un

tergeschoss des Neubaus, welches größtentei ls als Tiefgarage ausgelegt ist, wurde ein 

Rechenzentrum mit rd . 480 m2 Nutzfläche integriert. Das Gebäude wurde auf einem 

Baufeld von rd . 200 m x 70 m im Wesentlichen in Stah lbetonbauweise errichtet. Sein 

Erscheinungsbild nach außen wird durch eine helle Putzfassade und farbige Glaspanee-
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le der Fensterbänder geprägt. Die Dachfläche ist in Teilen begrünt und mit Photovoltaik 

versehen.  Weitere Bepflanzungen wurden im Bereich von I nnenhöfen sowie auf einem 

gebäudeumlaufenden Sicherheitsstreifen integriert. Durch Nutzung von Geothermie in 

Verbindung mit Betonkernaktivierung sol l im Winter d ie Heizan lage und im Sommer d ie 

Küh lung des Gebäudes unterstützt werden . 

4 Planungs- und Kostensicherheit 

Aus einer für das Jahr 2005 bei Kapitel 20 020 Titel 799 75 etatisierten Verpfl ichtungs

ermächtigung setzte das FM am 1 8 .03 .2005 für den Neubau des LKA einen Betrag von 

20 ,8  Mio .  € in den Miethaushalt des M I K  um. Grund lage dafür war ein Kabinettbesch luss 

vom 1 5 .03 .2005. 

Wie die Summe von 20,8 Mio .  € berechnet wurde, konnte der LRH n icht aufklären . Bau

pläne, Kostenberechnungen und andere Unterlagen wie z. B .  d ie Ermittlung der Baunut

zungskosten ,  d ie zu d iesem Zeitpunkt d ie Höhe des Tei lbetrags und d ie Wirtschaftlich

keit der Maßnahme hätten begründen können , fehlten vol lständig . 

Aus der vom LRH beim LKA vorgefundenen Dokumentation der Vorgänge zum Bauvor

haben geht hervor, dass Ende Mai/Anfang Jun i  2005 der BLB N RW mit der Nutzerseite 

(MI K) einen sogenannten Letter of I ntent unterzeichnen wol lte . Darin sol lten für d ie Rea

l isierung des Neubauvorhabens d ie Absichten des BLB NRW u nd des LKA mit folgen

den "Kernaussagen" festgehalten werden: 

• Erstel len e ines Neubaus auf der Basis des vom LKA vorgelegten Raumpro

g ramms, 

• im Rahmen des von der Landesregierung zur Verfügung geste l lten Mietbudgets 

in Höhe von rd . 5 ,8  Mio .  €,  

• Fertigste l lung des letzten Bauabschn itts bis 201 0/201 1 ,  

• Standort Behördengelände Düsseldorf, Völkl inger Straße . 

Diesen Letter of I ntent h ielt das M I K  für n icht erforderlich . Auch Ausführungen zur Orga

n isation ,  Einzelfestlegu ngen zum Neubauprojekt und zu weiteren Abläufen waren aus 

Sicht des M I K  n icht notwendig . Erfahrungen mit anderen Bauvorhaben hätten gezeigt, 
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dass bestimmte Genehmigungs- und Prüfungsschritte auch para llel zu weiteren Pla

nungsschritten erfolgen könnten .  Zwischen dem M IK  und dem BLB N RW sei d ie "weite

re Vorgehensweise abgestimmt", i nsbesondere sei dem BLB N RW d ie weitere "ge

wünschte Zusammenarbeit" bekannt. Da der BLB N RW gehalten sei , sich dem Wettbe

werb zu stel len , möge er auch das unternehmerische Risiko tragen.  Die Rahmendaten 

(Zeitp lan ,  Mietbudget, Standort, Hauptnutzfläche, Beauftragungsabsicht an den 

BLB N RW) seien bekannt und zugesichert. 

Das M I K  unterzeichnete den Letter of Intent n icht. 

H ierzu hat der LRH in seiner PM bemerkt: 

Mit der Gründung des BLB N RW zum 01 .01 .2001 wurde d ieser Eigentümer der meisten 

Liegenschaften des Landes, d ie er ansch l ießend an die jewei ls nutzende Landesverwal

tung vermietet hat. Damit änderte sich auch d ie Veransch lagung der nötigen Haus

haltsmittel. für größere Baumaßnahmen im Landeshaushalt .  Bis zu d iesem Zeitpunkt 

wurden größere Bauinvestitionen in  den Einzelplänen der Nutzerressorts erst dann eta

tisiert, wenn gemäß § 24 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) Pläne, Kostenermitt

lungen und Erläuterungen vorlagen , aus denen d ie Art der Ausführung ,  d ie Kosten der 

Baumaßnahme, des Grunderwerbs u nd der Einrichtungen sowie d ie vorgesehene F i

nanzierung und ein Zeitplan aus einer Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) ersichtlich wa

ren .  Eine differenziert ausgearbeitete , abgestimmte und genehmigte HU-Bau sorgte für 

ausreichende Planungs- und Kostensicherheit bereits zum Zeitpunkt der Etatisierung. 

Heute gestaltet sich das Verfahren anders. Der BLB N RW als Nachfolger der Staatli

chen Bauverwaltung erstel lt grundsätzlich keine HU-Bau ,  m it der Begründung, n icht der 

Landeshaushalt finanziere d ie Baumaßnahmen, sondern er selbst. Die im Landeshaus

halt bereitgestel lten Mieten seien a l lenfalls ein Beitrag zu ihrer Refinanzierung . Sobald 

er d ie Realisierung einer größeren Baumaßnahme beabsichtige ,  lege er h ierzu frühzeitig 

seinem Verwaltungsrat nach festgelegten Regeln2 differenziert ausgearbeitete Bauun

terlagen zur Genehmigung vor. Dieses Verfahren biete ihm eine rechtzeitige und ausrei

chende Planungs- und Kostensicherheit. I nsofern sei der Landeshaushalt für ihn n icht 

von maßgeblicher Relevanz. 

2 s. Nr. 6.2.2 i. V. m. Nr .  6.5 des Leitfadens zur Genehmigung von Investitionsprojekten des BLB NRW, Stand 01 .07.2008: Bei 
Gesamtkosten ab 2,5 Mio. € legt die Geschäftsführung dem Verwaltungsrat einen "Investitionsantrag Verwaltungsrat" vor. Zu die
sem Zeitpunkt muss mindestens eine Entwurfsplanung vorliegen. 
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Nach den Feststel lungen des LRH enthielt d ie Verwaltungsratsvorlage des BLB NRW 

zum Neubau des LKA n icht annähernd d ie entsprechend den Regeln des BLB NRW 

notwend ige Planungstiefe , d ie eine ausreichende Planungs- und Kostensicherheit hätte 

gewährleisten können. 

Zum Zeitpunkt der Etatisierung der für das Vorhaben erforderlichen Haushaltsmittel war 

völ l ig u ngewiss , wie und mit welchen Kosten sich d ie Maßnahme entwickeln würde.  

Selbst 2% Monate nach dem Kabinettbeschluss und der Umsetzung der Haushaltsmittel 

in den Miettitel (März 2005) im Zuge des Mietl istenverfahrens3 hatte d ie Nutzerseite 

über d ie oben genannten wen igen Rahmendaten h inaus keine Planungen zum Neubau 

des LKA bzw. entsprechende Festlegungen zur Vorgehensweise mit dem BLB NRW 

getroffen .  Da der BLB N RW im Vorfeld der Verwaltungsratsvorlagen keine ausreichen

den Kostenermittlungen und Bauplanungen erarbeitete und d ie Nutzerseite - im Gegen

satz zur Rechtslage vor Gründung des BLB N RW - keine genehmigte HU-Bau nachwei

sen musste, gab es zum Zeitpunkt der Etatisieru ng keine Planungs- und Kostensicher

heit für das Bauvorhaben LKA. 

Das FM hat in  seiner Antwort auf d ie PM d ie g rundsätzliche Auffassung des LRH getei lt , 

dass "der BLB N RW und der Verwaltu ngsrat" d ie I nvestitionsentscheidungen und d ie 

verbindl ichen M ietangebote auf einer mög l ichst belastbaren Planungsgrundlage treffen 

müssen .  Es hat dem LRH im Ergebnis zugestimmt, dass d ie erforderl iche Kosten- und 

Planungssicherheit beim Neubau des LKA n icht gegeben war. Das FM habe aber seit 

2009 versch iedene Maßnahmen , u .  a .  zur Verbesserung der Qual ität der Verwaltungs

ratsvorlagen,  erg riffen.  Dazu seien zu letzt d ie Anweisungen über die Verwaltung und 

Organisation des BLB NRW (AnwVOBLB) vom 1 4 .08.201 2 angepasst worden. 

Der LRH hat i n  seiner Entscheidung vom 2 1 .1 2.20 1 2  dem FM mitgetei lt, dass er nicht 

nachvol lziehen kann ,  wie die erforderliche Planungs- und Kostensicherheit zukünftig 

über d ie mod ifizierten AnwVOBLB sichergestellt sein sol l .  Die AnwVOBLB enthalten 

keinerlei Regelungen darüber, wie und welche Bauunterlagen zwischen dem BLB NRW 

3 Als Mietlistenverfahren wird das seit dem Haushaltsjahr 2005 praktizierte Verfahren beschrieben, bei dem im Haushaltsvollzug 
über neue Anmietungen zeitnah entschieden wird. Hierzu wird alljährlich im Einzelplan 20 sowohl ein Baransatz als auch eine Ver
pflichtungsermächtigung eingestellt; die Ressorts melden ihren Bedarf für mieterhöhende Maßnahmen an. Diese Anmeldung dient 
als Grundlage einer Kabinettentscheidung über mieterhö hende Maßnahmen. 
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und anderen Betei l igten (z. B .  nutzende Verwaltung vor Ort, aufsichtführende Ministe

rien) kü nftig aufzustel len ,  abzustimmen und zu genehmigen sind . 

Der LRH hat das FM nochmals gebeten ,  zu der generel len Forderung nach belastbaren 

und abgestimmten Bauunterlagen vor der Etatisierung e indeutig Stel lung zu nehmen. 

5 Wirtschaftlichkeit der Bauinvestition 

Im August 2006 kalku l ierte der BLB NRW d ie Kosten für den Neubau des LKA auf 

66 ,3 Mio.  €. Tatsäch lich sind bis zur Fertigstel lung des Gebäudes im Oktober 201 0 Kos

ten in Höhe von 1 06 ,7  Mio .  € entstanden .  Das entspricht einer Baukostensteigerung von 

rd . 62 v.  H .  

Der BLB NRW legte sich von vornherein auf einen Neubau an der Völkl inger Straße in  

Düsseldorf fest. D ie von ihm selbst am 01 .08 .2006 durchgeführten Wirtschaftl ichkeitsbe

rechnungen auf der Grund lage e ines Vol lständigen Finanzplans ergaben über einen 

Betrachtungszeitraum von 25 Jahren und bei einer seinerzeit erwarteten Jahresmiete 

von rd . 5 ,8  Mio.  € ein negatives Endvermögen (Projektverlust) von 1 08 , 1  Mio. €. Unter 

Einbeziehung der mit dem LKA später vereinbarten Jahresmiete von 6 ,6 Mio. € und der 

entstandenen Baukostensteigerungen von 40,4 Mio. € errechnete der BLB NRW selbst 

über den vorgenannten Betrachtungszeitraum einen Projektverlust von 246, 3  Mio. €. 

Nach Berechnungen des LRH feh len dem BLB NRW durch d ie gestiegenen Baukosten 

Miete innahmen in Höhe von mindestens 4 ,6  Mio.  € pro Jahr ,  um a ls Vermieter ein aus

gegl ichenes wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen .  

Das LKA hatte für seine Neuunterbringung eine interne Projektgruppe eingerichtet, d ie 

den Nutzerbedarf vorgeben und die Baumaßnahme begleiten sollte . Das LKA führte 

keine eigenen Wirtschaftl ichke itsuntersuchungen durch . Die Wirtschaftl ichkeit hatte 

nach Auffassung des LKA darin Ausdruck gefunden ,  dass bereits zu Beg inn der Neu

bauüberlegungen eine Jahresmiete von nur  rd . 5 ,8  Mio.  € m it dem BLB NRW fixiert wor

den se i .  

H ierzu hat der LRH in  seiner PM bemerkt: 
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Obwohl  schon im Jahr 2006 offensichtl ich war, dass der BLB N RW durch d ie Real isie

rung des Bauprojekts einen massiven Projektverlust von über 1 08 Mio. € erleiden wür

de, setzte er die Projektentwicklung fort, ohne kostengünstigere U nterbringungsalterna

tiven zu prüfen .  Durch erhöhte Baukosten stieg der Projektverlust auf Basis der anfäng

l ichen Kalkulation um mehr als das Doppelte auf über 246 Mio. € an .  

U nter den  gegebenen Vorzeichen hätte der BLB NRW das Neubauprojekt auf keinen 

Fal l  real isieren dürfen. Vielmehr hätte er kostengünstigere Varianten in Betracht ziehen 

müssen .  Für den LRH ist d ie Handlungsweise des BLB N RW, der nach seinem Selbst

verständnis als betriebswirtschaftlich orientiertes Immobil ienunternehmen am Markt be

stehen wi l l ,  n icht nachvol lziehbar und scharf zu kritisieren .  

Auch das LKA hat  der  LRH kritisiert, da es auf  d ie nach § 7 Abs.  2 LHO vorgeschriebe

nen Wirtschaftl ichkeitsu ntersuchungen vollends verzichtete . Nach Nr. 2 .4 . 1  der Verwal

tungsvorschriften zu § 7 LHO ist näml ich auch grundsätzlich d iejen ige Organisationsein

heit zur Durchführung von Wirtschaftl ichkeitsuntersuchungen verpflichtet, die mit der 

Maßnahme befasst ist. Das wirtschaftl iche Handeln des LKA machte sich offensichtlich 

led igl ich daran fest, dass es eine aus seiner Sicht günstige Jahresmiete mit dem 

BLB N RW vereinbaren konnte. 

Der beim BLB N RW entstandene Projektverlust zeigt jedoch , dass sich d ie al lein auf den 

Mietzins abgestellte Betrachtung der nutzenden Verwaltung im übergeordneten Landes

interesse als u nwirtschaftlich erweisen kann .  Mit Gründung des BLB N RW bzw. Einfüh

rung des Vermieter-Mieter-Modells sol lten d ie Unterbringungskosten der Landesverwal

tung transparent gemacht werden,  um sie unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten pla

nen und steuern zu können . Beim Vermieter-Mieter-Model l  sch lagen sich Kosten für 

Bauvorhaben n icht im Landeshaushalt, sondern beim BLB NRW n ieder. Dort müssen 

sie über die gesamte Lebensdauer des fertiggestellten Bauvorhabens kontinuierl ich im 

Bl ick behalten werden.  Dieses geschieht durch Refinanzierung der Vorhaben über Mie

ten ,  d ie sich in den Einzelplänen der nutzenden Ressorts im Landeshaushalt wiederfin

den.  Besteht Baubedarf zu r Neuunterbringung einer Landesbehörde, l iegt es meist im 

Verantwortungsbereich des BLB N RW, das Vorhaben baulich zu planen ,  zu real isieren 

und zu finanzieren .  Das zuständige Min isterium der Behörde, die das neue Gebäude 

nutzt, muss im Gegenzug zur Refinanzierung der Baukosten die Zah lung einer ange

messenen , wirtschaftlichen M iete aus dem Landeshaushalt an den BLB NRW sicherstel

len . 
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Die zwischen dem LKA und dem BLB NRW vere inbarte M iete von zunächst 5 ,8  Mio. € 

und später von 6 ,6  Mio. € pro Jahr steht in  keinem ausgewogenen wirtschaftlichen Ver

hä ltn is m it den geplanten bzw. tatsächlichen Baukosten .  I h re Refinanzierung erfolgt nur  

zu e inem Tei l  über d ie Miete. Der andere Tei l  wird dadurch aufgefangen , dass der 

BLB N RW aufgrund des immensen Projektverlustes Eigenkapital aufzehrt. Damit spie

gelt die Miete für das LKA im Landeshaushalt den für d ie Baumaßnahme erforderlichen 

Finanzierungsbedarf n icht zutreffend wider. Für den LRH erg ibt sich daraus die Schluss

folgerung,  dass d ie im Landeshaushalt etatisierten Mieten n icht transparent s ind und 

unter Wirtschaftl ichke itsgesichtspunkten nur  unzureichend geplant u nd gesteuert wer

den .  Dies g i lt umso mehr, a ls es sich vorl iegend um keinen Einzelfa l l  handelt, wie z. B .  

d ie Prüfungen des LRH zum Landesarchiv in Duisburg und zur  Erweiterung des Polizei

präsid i ums Köln-Kalk aufgezeigt haben. 

Das FM weist in seiner Stel lungnahme darauf h in ,  dass der BLB N RW die Mögl ichkeit 

wirtschaftl ich günstigerer Unterbringungsalternativen für das LKA berücksichtigt habe. 

Als Alternativen seien grundsätzl ich die Kündigung des bestehenden M ietverhä ltn isses, 

d ie Instandsetzung u nd Modern isierung der Bestandsgebäude oder der Neubau eines 

Ersatzgebäudes in  Betracht gekommen . Die I nstandsetzung und Modernisierung der 

Bestandsgebäude sei wegen der baufach lichen Einschätzung des BLB NRW ausge

sch ieden . Aufgrund des für jeden sachverständ igen Dritten offenkundig maroden Zu

stands habe der BLB N RW keine deta i l l ierte Berechnung der voraussichtl ichen Sanie

ru ngskosten vorgenommen. Das FM hat zur Notwendigkeit eines Ersatzneubaus dem 

BLB N RW gegenüber beanstandet, dass "keine ausreichende Fixierung der Entschei

dungsgrund lage erfolgt" ist. 

Die vom LRH genan nten Projektverluste vor und nach der Kostensteigerung bedürften 

der "Konkretisierung bzw. Richtigstel lung". Der BLB N RW habe seinen Projektkosten 

n icht nur  das wirtschaftl iche Ergebn is des Neubaus, sondern zusätzl ich d ie wi rtschaftli

chen Folgen des Abrisses der Altgebäude zugrunde gelegt. Unabhängig davon ,  ob die 

Leerstands- , Sanierungs- oder Neubaualternative gewählt würde, hätte der BLB NRW 

die wirtschaftl iche Belastung aus Darlehen für Altgebäude in  jedem Fal l  tragen müssen .  

I nsoweit se i  zu r wirtschaftl ichen Würdigung des Neubauprojekts aussch l ießl ich auf die 

Kosten des Neubaus abzustel len . Die u rsprüngl iche Rentabi l itätsberechnung des BLB 

N RW zu Beg inn des Projekts sch l ieße zwar m it einem negativen Endvermögen in  Höhe 

von 1 08 , 1  M io .  €. Das wirtschaftl iche Ergebnis betrachte jedoch Alt- und Neubau. Bei 
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dieser Berechnung würde sich, wenn der Kostensteigerung nur  d ie Neubaukosten zu

grunde gelegt werden würden,  ein Projektgewinn von 1 9,9 Mio .  € ergeben.  Bei Berück

sichtigu ng der Kostensteigerung ergäbe sich h ingegen ein Projektverlust in Höhe von 

1 27 ,5 Mio. €. Dies bedeute, dass bei einer Betrachtung (nur) des Neubaus die Projekt

kosten n icht vol lständig über die Miete refinanziert werden könnten .  Diesen Kostenver

lauf, der der kaufmännischen AufgabensteI lung des BLB N RW n icht entspräche, halte 

das FM für n icht akzeptabel .  Als Reaktion hierauf habe das FM die AnwVOBLB zum 

01 . 1 0 .20 1 2  unter Einführung der "Grund legenden Arbeitsanweisungen zur Geschäfts

fü hrung" weiterentwickelt. Das FM habe darüber h inaus zur zukünftigen Vermeidung von 

Kostenerhöhungen durch Mieterwü nsche den BLB N RW angewiesen ,  solche Kunden

anforderungen ohne Refinanzierung n icht mehr zu erfü llen .  

Darauf hat der LRH erwidert: 

Die im Nach hinein abgegebene Einschätzung , dass die Bestandsgebäude des LKA of

fenkundig marode und ihre I nstandsetzung bzw. Modern isierung n icht in Frage gekom

men sein sol len ,  ist - wie das FM selbst e inräumt - mangels Baudokumentationen und 

Kostenberechn ungen durch den BLB NRW nicht belegbar. I n  Übereinstimmung mit dem 

FM hält auch der LRH d ie vol lumfänglich feh lenden Dokumentationen und Berechnun

gen für die Notwend igkeit der Errichtung eines Ersatzneubaus für besonders kritikwür

d ig .  

Der LRH geht wegen des feh lenden Nachweises auch n icht davon aus, dass d ie  Be

standsgebäude praktisch wertlos und daher abzureißen waren .  Dagegen spricht, dass 

für d ie Bestandsgebäude immerh in ein Bi lanzwert von über 24 Mio. €4 ausgewiesen 

war. Bei solch einem hohen Wert kann der Zustand des LKA bei Gründung des 

BLB N RW n icht - wie das FM behauptet - "dementsprechend desaströs" gewesen sein .  

Es wäre bei der  Frage nach wirtschaftlich günstigeren Unterbringungsalternativen des 

LKA beispielsweise durchaus denkbar gewesen ,  d ie Altgebäude des LKA durch San ie

rungsmaßnahmen einer normal übl ichen Büronutzung durch einen anderen Mieter zuzu

führen .  In d iesem Zuge hätte ein den speziel len Bedürfnissen eines modernen LKA ge

nügendes neues Gebäude an einem anderen Standort errichtet werden können. Eine 

derartige Prüfung ist aber n icht vorgenommen worden.  Bei d ieser Alternative wäre d ie 

finanzielle Belastung aus dem Altbestand wegen der anfal lenden Büromieten n icht oder 

4 Buchwert zum Zeitpunkt der Gründung des BLB NRW am 01 .01 .2001 . 
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nur  abgemindert gegeben .  Darüber h inaus hätten I nterimskosten für d ie vorübergehen

de U nterbringung des LKA eingespart werden können. 

Auch nach den Ein lassungen des FM steht außer Frage, dass der BLB NRW selbst sei

nerzeit im Rahmen von Wirtschaftl ichkeitsuntersuchungen Projektverluste für das LKA 

von 1 08 , 1  Mio. € bzw. nach den entstandenen Baukostensteigerungen von 246 ,3  Mio. € 

errechnet hat. 

Wenn das FM nunmehr d iese Projektverluste durch Au ßerachtlassung der sich aus den 

Altgebäuden ergebenden finanziellen Belastungen relativiert, hält der LRH dem entge

gen,  dass der BLB NRW d iese Berechnungsmethode bei seinen damal igen Wirtschaft

l ichkeitserwägu ngen gerade n icht zugrunde gelegt hat. Damit bleibt es bei der Feststel

lung des LRH, dass der BLB NRW seinerzeit ein unwirtschaftliches Projekt ohne Alter

nativabwägu ngen durchgeführt hat. 

U nabhängig davon hält der LRH d ie Argumentation des FM h insichtlich der Neuberech

n ung des (negativen) Endvermögens schon vom Ansatz her für verfeh lt .  Nach Auffas

sung des LRH spielen bei der Frage der Wirtschaftl ichkeit bei jeder denkbaren Alternati

ve (Abriss und Neubau an gleicher Stel le, Leerstand und Neubau an anderer Stelle, 

Modernisierung und Weitervermietung der Altgebäude ans LKA) finanziel le Altlasten in 

jedem Fal l  eine Rolle. Sie sind daher in Wirtschaftl ichkeitsu ntersuchungen einzubezie

hen .  Jeder ordentlich handelnde Kaufmann würde bestehende finanzielle Belastungen 

aus Altimmobil ien in seine Wirtschaftl ichkeitsüberlegungen einbeziehen. 

Der LRH hat im Ergebnis die zusammenfassende Aussage des FM begrüßt, dass der 

Kostenverlauf des LKA-Projekts "n icht akzeptabel" sei ,  da er der kaufmännischen Auf

gabenste Ilung des BLB N RW n icht entspreche .  

Auch d ie vom FM gegen über dem BLB NRW ergriffenen Maßnahmen zur  Kostenstabi l i

sierung und d ie Anweisung an den BLB NRW, künftig nachträgl iche baukostensteigern

de Mieteranforderungen ohne Refinanzierung n icht mehr zu erfü l len ,  hat der LRH be

fürwortet. Das FM kan n  damit erreichen,  dass der BLB N RW künftig Baumaßnahmen 

n icht mehr real isiert, wenn d ie Mieten die entstehenden Kosten n icht decken . Ebenso 

kann damit der vom LRH geforderte wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Baukos

ten und Mieten hergestellt werden . 
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Das M IK  hat in seiner Antwort bestätigt, dass das LKA keine eigenen Wirtschaftlich

keitsuntersuchungen durchgeführt hat. Dazu sehe das M I K  a ls Mieter eines Gebäudes, 

das der BLB NRW erstel le, keine Verpfl ichtung.  Die Untersuchungen seien grundsätz

l ich von der Organ isationseinheit durchzuführen ,  d ie mit der Maßnahme - h ier Erstel lung 

eines Neubaus LKA - befasst sei .  Dies sei nach dem Verständnis des MIK und offen

sichtlich nach seinem eigenen Verständnis der BLB N RW als der für das Liegen

schaftsmanagement des Landes verantwortl iche Landesbetrieb. Eine Wirtschaftlich

keitsuntersuchung wäre dem MIK faktisch auch n icht mög lich gewesen .  Wirtschaftliche 

Überlegungen hätten dennoch das Handeln des LKA während des gesamten Planungs

und Realisierungsprozesses bestimmt. 

Auf d ie Antwort des M IK  hat der LRH erwidert: 

Der LRH hat erneut darauf h ingewiesen ,  dass die zurzeit bestehende Rechtslage 

(§ 7 LHO) grundsätzlich d iejenige Organisationseinheit zur Durchführung von Wirt

schaftl ichkeitsu ntersuchungen verpflichtet, d ie mit der jewei l igen Maßnahme befasst ist. 

Wird e in neues Gebäude für einen bestimmten Mieter errichtet, muss sich auch d ie Mie

terseite mit ihrer U nterbringungsmaßnahme beschäftigen . I nsofern obl iegt der M ietersei

te auch d ie Verpfl ichtung ,  sich mit Fragen der Wirtschaftlichkeit zu befassen . 

6 Bauvergabe 

Der Vergabe des LKA-Neubaus lagen keine Bauplanungen zugrunde. Diese sol lten erst 

im Rahmen des Angebotsverfahrens sukzessive entwickelt werden . Der BLB NRW 

schrieb daher sämtliche Planungs- u nd Bau leistungen mit einer geschätzten Auftrags

summe von rd . 66 ,3 Mio. € in einem "Verhandlungsverfahren nach Öffentlicher Vergabe

bekanntmachu ng" aus. Mit Bekanntmachung des Wettbewerbs im Amtsblatt der Europä

ischen U nion am 20.09 .2006 legte der BLB NRW fest, dass fünf von ihm ausgesuchte 

Tei lnehmer zu r späteren Angebotsabgabe aufgefordert werden würden.  Die B ieterzah l  

sollte im weiteren Verfahren reduziert werden.  

Auf die Bekanntmachung h in g ingen elf Tei lnahmeanträge e in .  Von den fünf vom 

BLB N RW zur Tei lnahme aufgeforderten Bewerbern betei l igten sich vier am Verfahren. 

Im Rahmen e iner Vorprüfung wurden d ie vier eingegangenen Angebote analysiert. Das 

LKA prüfte dabei insbesondere ,  ob d ie Planungen seine funktionalen Arbeitsabläufe wi

derspiegelten . Die Ergebn isse der Vorprüfung wurden einem Entscheidungsgremium, 
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bestehend u .  a .  aus Vertretern des M I K, BLB N RW und LKA, am 25.05 .2007 präsentiert. 

Die Mitgl ieder des Gremiums beurtei lten d ie einzelnen Angebote auf Basis einer Bewer

tungsmatrix, d ie der Ermitt lung des wirtschaftlichsten Angebots d ienen sollte .  Kriterien 

für d ie Bewertungsmatrix waren der Preis und der Lebenszyklus5 mit jewei ls einer Ge

wichtung von 25 v. H. sowie die Funktional ität m it einer Gewichtung von 50 v. H .  

Nach der  Angebotsprüfung und -bewertung nahm aufgrund der  Gewichtung der  Zu

sch lagskriterien der preisgünstigste Bieter C nur  den dritten Bieterrang e in .  

Letztlich besch loss das Entscheidungsgremium, B ieter A und B zur Tei lnahme am wei

teren Verfahren (2. Angebotsrunde) aufzufordern und den beiden anderen Bietern abzu

sagen.  

In  der 2 .  Angebotsrunde wurden d ie Angebote von A und B konkretisiert und verändert. 

Sie endete mit Abgabe der letzten verbind lichen Angebote am 27.08 .2007. Das Angebot 

von A sch loss m it 91 ,5 Mio.  € ab, während B ein Angebot von 93 ,5  Mio.  € abgab. An

schl ießend erfolgte wiederum eine Angebotsauswertung auf der Basis der Bewertungs

matrix. 

Das LKA stel lte am 05 .09.2007, rd . sechs Wochen vor der Auftragsertei lung ,  fest :  

"Es zeich net sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt ab, dass mit dem - späteren -
Auftragnehmer [Al noch intensive (Detai l )Planungen durchgeführt werden müs

sen , um so letztlich den Anforderungen des LKA, insbesondere in Hinsicht auf 
reibungslose innerbehörd l iche Arbeitsabläufe, gerecht werden zu können . "  

Der BLB NRW sagte am 0 1 . 1 0.2007 Bieter B ab und informierte ihn darüber, dass Bieter 

A den Zusch lag bekäme. Nach einem Besprechungsvermerk des LKA vom Oktober 

2007 bestand zu d iesem Zeitpunkt im Hinblick auf das Angebot des Bieters A noch er

heblicher Änderungsbedarf aufgrund von Planungsmängeln .  Dem Vermerk ist zu ent

nehmen , dass das LKA den BLB NRW auf d ie Notwendigkeit h inwies, d ie Mängel des 

Angebotes u nd den daraus resu ltierenden Änderungsbedarf im Zuge der Auftrags

vergabe an A zu berücksichtigen .  Dieser Aufforderung kam der BLB N RW nicht nach. 

Nach Angaben des LKA begründete er d ies wie folgt: 

5 Der Lebenszyklus eines Gebäudes umfasst den gesamten Zeitraum von der Entwicklung entsprechender Planungen über die 
Baurealisierung, d ie Nutzung und den Abbruch des Gebäudes. 
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"Da B ieter [A] ja nunmehr als bestes Angebot auch vom LKA bewertet wurde,  
müssten nach Aussage des BLB < . . .  > nunmehr d ie Schwächen des Angebotes 
h ingenommen werden < . . .  >" 

"Bieter [A] hat ja von der Ablehnung des Angebotes Bieter [B] Kenntn is und sind 
sich bewusst, dass sie den Auftrag am 1 7 . 1 0.07 erhalten sollen .  Wenn jetzt noch 
Änderungen gefordert werden,  wird Bieter [A] den Vertrag n icht gegenzeichnen . "  

Auf d ieser Gru nd lage ertei lte der  BLB N RW am 1 7 . 1 0 .2007 an A den Bauauftrag in Hö

he von 91 ,5 Mio .  €6. Nach der Vergabe des Bauauftrags mussten ,  wie bereits vom LKA 

befürchtet, noch intensive Planungen zur Sicherstel lung der funktionalen Nutzu ng des 

Neubaus durchgeführt werden.  

Während seiner Prüfung forderte der LRH vom BLB N RW mehrfach d ie Vorlage eines 

Vergabevermerks, aus dem sich u. a. d ie Wah l  und d ie einzelnen Stufen des Vergabe

verfahrens ergeben müssen .  Die zuständ ige BLB-N iederlassung Düsseldorf erklärte 

letztlich gegenüber dem LRH, das Vergabeverfahren sei n icht schriftl ich fixiert worden . 

Weiterh in gab sie an ,  dass für d ie Wah l  des Verhandlungsverfahrens die Nichtbe

schreibbarkeit des Lebenszyklus des Neubaus aussch laggebend gewesen sei. 

6 . 1  Wah l  der Vergabeart 

Zur Wahl  der Vergabeart hat der LRH in seiner PM bemerkt, dass der BLB NRW als 

öffentlicher Auftraggeber Waren ,  Bau- und Dienstle istungen nach Maßgabe des 

§ 97 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) im Wettbewerb 

und damit im Wege transparenter Vergabeverfahren zu beschaffen hat. Der g le ichzeiti

gen Vergabe von Planungs- und Bau leistungen lag ein Bauauftrag zug runde, der seinen 

Schwerpunkt im Bereich der Bauleistungen hatte . Daher war nach § 99 Abs. 3 GWB 

i .  V. m .  § 6 Abs.  1 Vergabeverordnung d ie Vergabe- und Vertragsordnung für Bau leis

tungen (VOB) anzuwenden . 

Nach § 3a N r. 2 i .  V. m .  § 3 Nr. 2 VOB - Tei l  A (VOB/A) muss das Offene Verfahren ,  

welches der  Öffentl ichen Ausschreibung entspricht, angewendet werden,  wenn n icht d ie 

6 Daneben wurde A auch mit der Errichtung eines in den Neubau zu integrierenden Rechenzentrums mit einem Auftragsvolumen in 
Höhe von rd. 3 ,9  Mio. € beauftragt, sodass die sich daraus ergebende Auftragssumme insgesamt 95,4 Mio. € betrug. 
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Eigenart der Leistung oder besondere Umstände eine Abweichung rechtfertigen . Nur in 

begründeten Ausnahmefällen darf u .  a .  nach § 3a Nr. 1 Buchst. d) i .  V. m .  § 3 Nr. 1 

Abs.  3 VOB/A von der Regel des Offenen Verfahrens abgewichen und ein Verhand

lungsverfahren, das einer Freihändigen Vergabe g leichkommt, durchgeführt werden. Die 

Anwendungsfälle des h ier gewäh lten Verhandlungsverfahrens nach europaweiter Be

kan ntmachung sind in § 3a Nr. 5 VOB/A absch l ießend geregelt. Danach ist ein solches 

Verfahren nur zu lässig , wenn 

a .  bei einem Offenen Verfahren oder Nichtoffenen Verfahren keine annehmbaren 

Angebote abgegeben worden sind, sofern d ie u rsprüngl ichen Verdingungsunter

lagen n icht grundlegend geändert werden,  

b .  d ie betroffenen Bauvorhaben nur  zu Forschungs-, Versuchs-, oder Entwicklungs

zwecken u nd n icht mit dem Ziel der Rentabi l ität oder der Deckung der Entwick

lungskosten durchgeführt werden , 

c. im Ausnahmefal l  d ie Leistung nach Art und Umfang oder wegen der damit ver

bundenen Wagn isse n icht eindeutig und so erschöpfend beschrieben werden 

kann ,  dass eine e inwandfreie Preisermittlung zwecks Vereinbarung einer festen 

Vergütung mögl ich ist. 

Das Verhandlungsverfahren nach Öffentlicher Vergabebekanntmachung stellt wegen 

des reduzierten Wettbewerbs und der weitgehenden Formlosigkeit einen Ausnahmefal l  

zum Offenen Verfahren dar. Die einzelnen Tatbestände s ind daher restriktiv auszu legen . 

Die Darlegungslast trägt der Auftraggeber. 

Bei dem h ier vergebenen Bauauftrag handelt es sich im Wesentlichen um einen Ersatz

neubau für das alte LKA. Die Bau leistungen für das neue Gebäude des LKA hätten mit

h in  eindeutig und erschöpfend beschrieben werden können.  Sie wären d ie notwendige 

G rund lage für die Durchführung eines Offenen Vergabeverfahrens gewesen, welches 

nur  durchgeführt werden kann ,  wen n  eine genaue Leistungsbeschreibung vorliegt. Da 

der BLB N RW zu Beginn des Vergabeverfahrens keine baufach liche Planung bzw. kon

krete Beschreibung der Bau leistungen vorzuweisen vermochte , war auch d ie Durchfüh

rung des Offenen Verfahrens n icht mög lich . Dies ist jedoch für den BLB NRW keine 

Rechtfertigung dafür, den Bauauftrag für das LKA quasi freihändig zu vergeben . 

Die oben aufgeführten Tatbestände, d ie eine Abweichu ng von der Regel des Offenen 

Verfahrens begründen könnten ,  sind n icht einsch läg ig . Sie wurden vom BLB N RW bei 
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der Vergabeentscheidung auch n icht vorgetragen oder belegt. Durch d ie Wahl  der fal

schen Vergabeart hat der BLB N RW einen großen Bauauftrag dem offenen Wettbewerb 

entzogen und damit in besonders schwerwiegendem Maße gegen geltendes Vergabe

recht verstoßen . 

Das FM hat i n  seiner Stel lungnahme darauf h ingewiesen ,  dass dem BLB NRW bekannt 

gewesen sei ,  dass das gewäh lte Verfahren eine Ausnahme von dem Grundsatz des 

Offenen Verfahrens ist. Daher habe sich der BLB NRW rechtlich von einer Rechtsan

waltskanzlei beraten lassen und nach intensiver Diskussion für das gewäh lte Verfahren 

entschieden . Der BLB N RW habe wegen der Errichtung des LKA a ls Spezialbau die 

auszuschreibende Leistung nach Art und Umfang und der damit verbundenen Wagnisse 

n icht e indeutig und erschöpfend beschreiben können. Daher sei eine einwandfreie 

Preisermittlung zwecks Vereinbarung einer festen Vergütung in einem Offenen Verfah

ren n icht möglich gewesen .  

Für  das Min isterium sei auch das im Zeitpunkt der Entscheidung über d ie Vergabeart 

bestehende Wissen des BLB NRW über die Art und den Umfang der auszuschreiben

den Leistungen und d ie insoweit gegebenen eigenen Möglichkeiten des BLB NRW nicht 

zu rekonstru ieren gewesen.  Damit könne d ie nach rechtl icher Beratung erfolgte Ent

scheidung des BLB NRW nicht a ls richtig oder falsch angesehen werden.  

Das FM werde den BLB N RW anweisen,  zukünftig die Gründe für d ie Wah l  der Verga

beart aussagekräftig zu dokumentieren .  

Darauf hat der  LRH erwidert: 

Der BLB NRW ist a ls Öffentlicher Auftraggeber in der Pfl icht, d ie Vergabevorschriften 

e inzuhalten und Abweichungen davon entsprechend zu begründen .  Eine externe 

Rechtsberatung entbindet ihn n icht davon,  seine Bauaufträge nach der geltenden 

Rechtslage vorzubereiten ,  zu dokumentieren und zu vergeben .  Rechtsberatung kann 

led ig l ich unterstützender Natur sein ,  befreit den BLB NRW jedoch nicht von der Verant

wortung ,  d ie nationalen und EU-weiten Vergabevorschriften einzuhalten .  Zudem konnte 

der BLB N RW dem LRH während der Prüfung n icht belegen,  dass die von ihm gewählte 

Rechtsberatung ihm tatsäch l ich d ie Durchführung des Verhand lungsverfahrens empfoh

len hatte. 

Die Begründung des BLB N RW, die auszuschreibenden Leistungen seien n icht eindeu

tig und erschöpfend beschreibbar gewesen ,  da das LKA a ls Spezialbauwerk anzusehen 
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sei ,  ist durch nichts unterlegt worden.  Für einen Ersatzneubau waren die Leistungen 

e indeutig beschreibbar. 

Zudem ist der LRH bisher davon ausgegangen , dass der BLB NRW mit seiner jahrelan

gen Kompetenz als öffentl icher Auftraggeber in  der Lage ist, dem Markt eindeutige und 

erschöpfende Leistungsbeschreibungen auch für "Spezia lbauten"  vorzugeben.  Sch l ieß

lich sind private Unternehmen auf d iese Maßgaben angewiesen ,  da derlei Bauten in al

ler Regel n icht zu ihrem Routinegeschäft gehören. Insofern verwundert es den LRH 

sehr, dass das FM inzident d iese speziel le Kompetenz des BLB N RW in Frage stel lt und 

daraus eine Begründung für d ie Abweichung von der Regel  des Offenen Verfahrens 

herzu leiten versucht. 

Der LRH hat das FM d iesbezügl ich nochmals um Erläuterung gebeten.  

Aus dem offensichtlich rechtswidrigen Vorgehen des BLB N RW bei  der Vergabe d ieses 

Bauauftrags meint das FM mangels Rekonstru ierbarkeit des Sachverhalts keine Folgen 

ziehen zu müssen ,  da es ausführt, dass die nach rechtlicher Beratung gewäh lte Verga

beart n icht a ls richtig oder falsch angesehen werden könne. 

Der LRH hat d ie Haltung des FM kritisiert und erwartet, dass es in solchen Fäl len ein

deutig Stel lung bezieht u nd seiner gesetzlichen Aufsichtspflicht nachkommt. Nach seiner 

Auffassung hat das FM für d ie Zukunft vom BLB NRW d ie zwingende Einhaltung des 

Vergaberechts zu fordern , um einen echten Wettbewerb zur Ermittlung des wirtschaft

l ichsten Angebots sicherzustel len .  Bei derartig gravierenden Mängeln ist es als Auf

sichtsbehörde in  der Pfl icht, d ie Vergabepraxis des BLB NRW zu kontrol l ieren und ggf. 

zu korrig ieren .  

6 .2  Dokumentation der Vergabe 

Der LRH hat in seiner PM ferner kritisiert, dass der BLB N RW d ie Gründe für d ie Wah l  

der  Verfahrensart n icht - wie in § 30a VOB/A zwingend gefordert - in  einem Vergabe

vermerk n iedergelegt hat, der d ie einzelnen Stufen des Verfahrens, d ie maßgebenden 

Feststel lungen sowie d ie Begründung der einzelnen Entscheidungen enthält. An all dem 

feh lt es im vorliegenden Verfahren. Da der BLB NRW d ie gesetzlich geforderte Auf

zeichnungspfl icht missachtet hat, hat er  zugleich gegen das wettbewerbsrechtl ich ver

ankerte Transparenzgebot, einen wesentlichen Eckpfei ler der Korruptionsprävention ,  

verstoßen . 
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Auch d ie im Nachh inein von der BLB-N iederlassung Düsseldorf gegebene mündliche 

Vergabebegründung der n icht beschreibbaren Lebenszyklusbetrachtung ist, abgesehen 

davon ,  dass der Dokumentationsmangel im Nachh inein n icht heilbar ist, unsch lüssig . 

Soweit der BLB N RW daraus einen Grund für d ie Wah l  des Verhandlungsverfahrens 

ableiten wi l l ,  entbehrt dies einer Rechtsgrundlage. Zudem ist d ie von ihm vorgetragene 

Lebenszyklusbetrachtung vor dem H intergrund ständig steigender Energ ie- und Bewirt

schaftungskosten eine Kernaufgabe, d ie er bei jeder Baumaßnahme erfüllen muss. Von 

daher ist für den LRH n icht verständl ich ,  warum wegen der Lebenszyklusbetrachtung 

d ie Leistungen für  den Neubau des LKA n icht beschreibbar gewesen sein sollen.  

Auch das FM hat in seiner Antwort den feh lenden Vergabevermerk gerügt. Es wi l l  den 

BLB N RW erneut auf d ie Notwendigkeit der Dokumentation h inweisen .  Zudem wil l  es 

der Geschäftsführung des BLB NRW aufgeben ,  d ie formelle Dokumentation der Verga

be verstärkt durch d ie I nnenrevision prüfen zu lassen .  

7 Projektmanagement 

7 . 1  Gegenstand u nd Absch luss des Verhandlungsverfahrens 

Der BLB NRW überließ - neben der Vergabe der Bau leistungen - die Erstel lung der ge

samten Planung den potenziel len Bietern bzw. dem späteren Generalübernehmer A. 

Beim BLB NRW und LKA entstanden Diskussionen darüber, ob u nd in welchem Umfang 

d ie vorgelegten Planungen die geforderte Funktional ität der Arbeitsabläufe widerspiegel

ten .  

Dazu hat der L R H  in  der PM bemerkt: 

Eine Bauplanung basiert auf einem abgestimmten und real isierbaren Nutzungskonzept, 

das sowohl  absch ließend gedankl ich entwickelt als auch zeichnerisch dargestellt wird . 

E rst nachdem eine solche Bauplanung vorliegt, in  der sich das Nutzungskonzept und d ie 

Funktional ität der Arbeitsabläufe eindeutig widerspiegeln ,  hätten d ie zur Real isierung 

der Planung erforderl ichen Bauleistungen auf dem Markt preisl ich abgefragt und beauf

tragt werden dürfen .  

Im vorliegenden Fal l  waren d ie B ieter h ingegen aufgefordert worden,  d i e  a n  das Projekt 

gestel lten Anforderungen planerisch zu interpretieren und umzusetzen .  Dies führte zur 
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Vorlage von untersch ied lichen,  n icht verg leichbaren Planungen und Angeboten während 

des laufenden Verhandlungsverfahrens. 

M it einer belastbaren Bauplanung als Grund lage eines Vergabeverfahrens wären plane

rische I nterpretationen während des laufenden Vergabeverfahrens n icht erforderlich ge

wesen. Die Angebote wären preisl ich prüf- sowie bewertbar gewesen .  Eine objektive 

Vergleichbarkeit der Angebote sowie eine transparente Vergabeentscheidung hätten auf 

d iese Weise sichergestel lt werden können . Aus welchen Gründen von diesem grund

sätzlichen Prinzip abgewichen wurde, dass eine konkrete Planung vor weiteren Projekt

schritten stehen muss, ersch l ießt sich dem LRH n icht. 

Tatsächl ich war der Leistungsumfang zum Zeitpunkt der Beauftragung des Genera l

übernehmers immer noch unzureichend beschrieben .  Zu d ieser Zeit standen noch um

fangre iche Planungen zur Sicherstel lung reibungsloser innerbehörd licher Arbeitsabläufe 

im LKA aus.  

Nach Auffassung des FM war die zusammengefasste Vergabe von Planungs- und Aus

führu ngsleistungen sowie die Lebenszyklusbetrachtung des BLB N RW wirtschaftlich 

sinnvo l l .  Der Entwicklung eines Betreiberkonzeptes zur Erfü l lung der Qualitätsstandards 

eines "modernen LKA" mit dem Ziel ,  die zukünftigen Nutzungs- und I nstandhaltungskos

ten zu optimieren ,  sei eine wesentliche wirtschaftl iche Bedeutung zugekommen. Im Pla

nungsstadium wären dazu umfangreiche Abstimmungen zwischen Planern und Bauaus

führenden erforderlich , somit seien vor Beg inn der Planung Umfang und Inhalt des Be

treiberkonzeptes n icht absch l ießend defin ierbar gewesen .  D ies habe zwangsläufig zu 

einer zusammengefassten Auftragsvergabe geführt. M it der vom LRH geforderten be

lastbaren Bauplanung als Grund lage eines Vergabeverfahrens hätte der BLB N RW hin

gegen dem Erfordernis eines Betreiberkonzeptes n icht ausreichend Rechnung tragen 

können. Das FM kommt daher zu dem Schluss, dass eine getrennte Vergabe von Pla

nungs- und Bau leistungen bei dem Spezialbau LKA den erforderl ichen Lebenszyklusan

satz zu Lasten der späteren Wirtschaftlichkeit des Gebäudes außer Betracht gelassen 

hätte . 

Das FM hat h ingegen der Bewertung des LRH zugestimmt, dass d ie Auftragsertei lung 

an A wegen d iverser erheblicher Planungsmängel und -schwächen n icht hätte erfolgen 

dürfen. 
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Auf d ie Antwort des FM hat der LRH erwidert: 

Die Auffassung des FM,  d ie getrennte Vergabe von Planungs- und Bau leistungen l ieße 

den Lebenszykluskostenansatz zu Lasten der späteren Wirtschaftl ichkeit des Gebäudes 

außer Betracht, ist n icht haltbar und würde einen "Freibrief" für den BLB NRW darstel

len .  M it der Begründung der "n icht absch l ießenden Defin ierbarkeit von Betreiberkonzep

ten"  müsste der BLB N RW a l le Bauprojekte ohne feststehende Planungen im Verhand

lungsverfahren bzw. freihänd ig vergeben.  Der BLB NRW darf sich a ls öffentlicher Auf

traggeber aber gerade n icht der Gru ndregel des Offenen Verfahrens entziehen und soll

te eine belastbare Planung zum Gegenstand seiner Vergabeverfahren machen. Baupro

jekte müssen fund iert vorbereitet und Nutzerbedarfe festgeschrieben sein ,  sodass eine 

im Vorhinein gesicherte Bauplanung als Grundlage der Vergabe d ient. Nur so kann das 

Risiko späterer Mehrkosten min im iert werden.  Ein Mehraufwand in der Planung bzw. die 

Änderung der P lanung mangels festgeschriebener Bedarfe im unmittelbaren Vorfeld der 

Vergabe führen zwangsläufig zu einem kosten intensiven Mehraufwand der beauftragten 

Unternehmen ,  d ie s ich d iesen zusätzlich teuer bezahlen lassen,  wie der vorliegende Fal l  

deutlich aufzeigt. 

Der BLB NRW hat in seiner Weisung Nr. 1 347 die einzelnen Stufen der Lebenszyklusbe

trachtung beschrieben .  Danach hat der Geschäftsbereich Gebäudemanagement des 

BLB NRW bere its in der Entwicklungsphase eines Projekts ein Betreiberkonzept zu in iti

ieren .  Dieses soll d ie gesamte Bandbreite des bei Bauprojekten zu bewerkstel l igenden 

Facil ity Managements von der Entwicklungs- bis zur Nutzungsphase beinhalten .  Zielset

zung ist dabei ,  e ine Qual itäts- und Effektivitätssteigerung der Gebäudenutzung zu errei

chen8. 

Der LRH begrüßt, dass der BLB N RW sich so das Ziel der Verbesserung der Wirtschaft

l ichkeit von Gebäuden gesetzt hat. Lebenszyklusbetrachtungen und die Erfü l lung der 

dafür erforderlichen Regelungen sind ein essentieller Bestandte i l  des Geschäftsauftrags 

des BLB N RW. 

Der LRH hat aber das FM um Aufklärung des Widerspruchs gebeten ,  warum es nun

mehr abweichend von den in  o .  g .  Weisung enthaltenen Maßgaben die Auffassung ver

tritt, das Betreiberkonzept sei vom BLB NRW n icht selbst, sondern gemeinsam m it der 

7 Weisung N r .  1 34 des BLB NRW "Betreiberkonzepte und Betreiberhandbücher f ü r  die Immobilien des BLB NRW' vom 1 8 . 1 1 .20 1 0 .  

B S .  Nr. 4 .3.4 der Weisung Nr. 1 34 des BLB NRW. 
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Planung durch einen Generalübernehmer zu entwickeln .  Dies ist letztlich vor dem Hin

tergrund ,  dass der BLB N RW damit ohne nachvollziehbare Gründe auf die Wahrneh

mung seiner Schlüsselkompetenz verzichten würde, völ lig unverständ lich . 

Der LRH hat vor diesem Hintergrund dem FM die Frage gestel lt, welche Aufgaben der 

BLB N RW im Rahmen des Öffentlichen Bauens eigentlich wahrnehmen sol l .  

7 .2 Änderung der Angebotspreise 

Nach Abgabe erster Angebote der verbliebenen beiden Bieter am 20 .03 .2007 betrugen 

die Angebotssummen von A zunächst 80,9 Mio . € und von B zunächst 83 ,3 Mio. €. Zum 

Absch luss der 2. Angebotsrunde am 27.08 .2007 belief sich das letzte Angebot von A auf 

91 ,5  Mio. € und dasjenige von B auf 93 ,5  Mio. €9. Gegenüber den Ursprungsangeboten 

erhöhten sich somit die Angebotssummen um 1 0 ,6 Mio. € bei A bzw. um 1 0 ,2 Mio. € bei 

B .  Nach Angabe der BLB-Niederlassung Düsseldorf lag die Ursache dieser Erhöhungen 

in geänderten Leistungsanforderungen ,  die mit den Bietern nach Abgabe ihrer ersten 

Angebote verhandelt worden waren .  

Die in einem Prüfbericht vom 1 0 .09.2007 enthaltene Angebotsauswertung der  BLB

Niederlassung Düsseldorf enthielt zwei Listen ("Vermutliche Begründung für wesentliche 

Mehrkosten" u nd "Realisierte Minderkostenansätze") m it insgesamt 26 einzelnen Positi

onen ,  die die in der 2. Angebotsrunde geänderten Leistungen darstel lten.  Von den 

26 Positionen waren ledig lich zwei kostenmäßig quantifiziert. Den restlichen 24 Positio

nen waren keine Kosten zugeordnet. 

Bieter A erhielt am 1 7 . 1 0 .2007 den Auftrag in Höhe der letzten Angebotssumme von 

91 ,5  Mio . €. Auf Nachfrage tei lte die BLB-Niederlassung Düsseldorf dem LRH mit, eine 

über den Bericht vom 1 0 .09.2007 hinausgehende Prüfung der Angebote und der ihnen 

zugru nde liegenden Preise habe nicht stattgefunden , weil sowohl  Bieter A mit Mehrkos

ten von 1 0 ,6 Mio. € als auch Bieter B mit Mehrkosten von 1 0 ,2 Mio. € bei ihrem letzten 

Angebot fast g leichauf gelegen hätten .  

9 Ohne die Kosten für das i n  der 2 .  Angebotsrunde hinzugekommene Rechenzentrum des LDS. 
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H ierzu hat der LRH bemerkt: 

Die vorgenommene Prüfung der Angebotskosten war unzureichend . Die Auftragsertei

lung stützte sich im Hinbl ick auf d ie Kostenerhöhung led igl ich auf reine Mutmaßungen ,  

d ie stichpunktartig und im Wesentlichen ohne Kostenansatz aufgelistet wurden . Der Auf

trag hätte auf d ieser Grundlage n icht erteilt werden dürfen .  Stattdessen hätte der BLB 

N RW im Zuge der Angebotsprüfung ausnahmslos al le Leistungsänderungen kostenmä

ßig quantifizieren und bewerten müssen .  

Der  BLB-N iederlassung Düsseldorf reichte es stattdessen aus ,  dass sich d ie beiden An

gebote um nahezu d ie g leichen Beträge erhöhten .  Diese Auffassung ist n icht tragfähig , 

wei l  u ngeprüfte Preisangaben von Mitbewerbern keinen objektiven Verg leichsmaßstab 

bi lden können . Jedes eingegangene Angebot ist zwingend und losgelöst von anderen 

Angeboten auf  seine individuel le Angemessenheit zu  prüfen .  Der  LRH sieht in  dem Um

stand,  dass eine solche Prüfung h ier n icht vorgenommen wurde, einen schwerwiegen

den Mangel des Projektmanagements des BLB NRW. Die BLB-N iederlassung hätte da

für Sorge tragen müssen ,  dass für die Mehrung der Angebotskosten ein belastbarer 

Nachweis geführt wird .  

Der  LRH hat im Nachh inein d ie Angemessenheit der  angebotenen Mehrkosten über

prüft. Zu d iesem Zweck hat er eine eigene übersch läg ige Kostenaufstel lung zum Ange

bot von A erarbeitet. Dabei hat er die einzelnen in dem Prüfbericht des BLB N RW vom 

1 0 .09.2007 aufgelisteten Positionen zu Mehr- und Minderle istungen anhand von in der 

BLB-N iederlassu ng Düsseldorf abrufbaren Daten und U nterlagen kostenmäßig erfasst, 

jeweils aufsummiert und gegenübergestel lt . I m  Ergebnis ist festzustel len , dass sich d ie 

Mehr- und Minderkosten annähernd gegenseitig aufheben.  Diese Gegenüberstel lung 

lässt mithin darauf sch l ießen,  dass die Mehrkosten in Höhe von 1 0 ,6 Mio .  € nicht annä

hernd gerechtfertigt waren .  Zusammenfassend gesehen ist der LRH bei der gegebenen 

Sach lage davon überzeugt, dass d ie BLB-N iederlassung Düsseldorf den Auftrag zu ei

nem vollkommen überzogenen Preis ertei lte . 

Das FM hat dem LRH zugestimmt, dass der BLB NRW Angebotspreise kritisch zu über

prüfen habe u nd d ieser Vorgang schriftl ich fixiert werden müsse . 

Der LRH hat in seiner Antwort darauf h ingewiesen ,  dass offen bleibt, wie d ie geforderte 

kritische Überprüfung von Angebotspreisen und deren Dokumentation seitens des 

BLB N RW zukünftig sichergeste l lt werden sol l .  



-26-

7.3  Mehrkosten Kriminalwissenschaftliches und -techn isches I nstitut 

Das KTI n immt rund ein Drittel der neuen Gebäudefläche des LKA e in .  Besonderer 

Schwerpunkt der dort stattfindenden Laborarbeit ist d ie Erstel lung von DNA-Analysen.  

Ein maßgeblicher Grund für den Neubau des LKA war, dass d ie u rsprüngl ichen Labor

und U ntersuchungsräume des Instituts veraltet waren.  

Mit  E-Mail vom 23 . 1 1 .2007, rund e inen Monat nach Auftragsertei lung ,  teilte das LKA 

dem BLB NRW mit, dass dort h insichtlich der Laborplanung des KTI I nformationsdefizite 

bestünden . Nach Angaben des LKA waren von ihm gewünschte Planungsänderungen in 

den vom BLB N RW mit A am 1 7 . 1 0 .2007 abgeschlossenen Vertrag "offensichtlich n icht 

übernommen worden" .  Das LKA habe im Hinb l ick auf eine Berücksichtigung in den Aus

schreibungsunterlagen d ie Änderungen bereits am 1 1 .0 1 .2007 gemeldet. 

Das LKA gab dem BLB N RW weiterh in am 23. 1 1 .2007 zu verstehen , dass es eine 

Überarbeitung der Laborpläne für notwendig h ielt. In den folgenden Tagen bestätigte der 

BLB N RW, dass auch aus seiner Sicht eine Überarbeitung erforderlich sei. Daraufhin 

fanden vom 1 0 . 1 2 . b is 1 4 . 1 2 . 2007 Workshops unter Betei l igung des BLB NRW, des 

LKA und des Auftragnehmers A statt. Auf der Grund lage der dortigen Ergebnisse wurde 

A durch den BLB N RW am 20 .03 .2008 mit der Umplanung des KTI beauftragt. Als Folge 

der Umplanung verzögerte sich der im Bauvertrag vereinbarte Fertigstel lungstermin um 

rd . sechs Monate , und es entstanden Mehrkosten in Höhe von rd . 7,6 Mio. € für bau be

triebl iche Leistungen (z. B .  für verlängerte Vorhaltezeiten der Baustel leneinrichtung und 

Preissteigerungen von Nachunternehmern) .  

Das LKA sieht die Verantwortung für  d ie Mehrkosten beim BLB NRW, da seine Ände

rungswünsche n icht während der Angebotsphase oder der anschl ießenden Verhand

lungsphase an d ie B ieter übergeben worden seien . Der BLB NRW gibt h ingegen an, d ie 

Änderungswünsche des LKA seien "nach Redaktionssch luss" (gemeint ist nach dem 

Versand der Ausschreibungsunterlagen am 2 1 . 1 2 .2006) und somit zu spät übermittelt 

worden . Darüber h inaus habe das LKA erst im Rahmen der Workshops vom 1 0. 1 2 . bis 

1 4 . 1 2 .2007 Änderungen und Anpassungen in den Grundrissen des KTI eingefordert, 

welche im Vorfeld n icht mitgeteilt worden seien . 
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Hierzu hat der LRH in seiner PM bemerkt: 

Der BLB NRW und das LKA vermochten im Zuge ihrer nachträgl ichen Erläuterungsver

suche zum Sachverhalt keine übereinstimmende Stel lungnahme abzugeben. Vielmehr 

warfen sie sich gegenseitig Versäumnisse und Pflichtverletzungen vor. Der LRH kann 

nicht nachvol lziehen,  warum bei der  gegebenen Sach lage d ie noch weit vor Beauftra

gung des Auftragnehmers A mitgetei lten Änderungswünsche des LKA keine Berücksich

tigung mehr finden konnten .  Er betrachtet die gegenseitigen Schu ldzuweisungen a ls 

Zeugnis eines weiteren verfeh lten Projektmanagements. Hätte der BLB NRW gemein

sam mit dem LKA d ie Anforderungen an den Neubau rechtzeitig und qual ifiziert erarbei

tet, wären die Kosten für d ie Bauzeitverzögerung von rd . 7 ,6 Mio. € n icht entstanden. 

Das FM bezieht sich in  seiner Stel lungnahme auf d ie Ausführungen des BLB N RW. Zu

dem hätten seiner Meinung nach beide Parteien ausreichend Gelegen heit gehabt, d ie 

Änderungen in  der Laborplanung rechtzeitig zu konkretisieren. Es sei heute n icht auf

klärbar, warum der BLB N RW die Änderungswü nsche des LKA im Januar 2007 n icht 

verfolgte und das LKA seine Änderungswünsche im weiteren Vergabeverfahren nicht 

rechtzeitig e inbrachte. 

H ierauf hat der LRH erwidert: 

Die auch durch das Min isterium eingeräumte sch lechte Zusammenarbeit zwischen LKA 

und BLB NRW beruhte offensichtlich auf dem Umstand , dass den Betei l igten von vorn

herein völl ig unklar war, in welchem ablauforganisatorischen Handlungsrahmen sie sich 

zu bewegen hatten .  Die einzelnen Rollen als Nutzer (M ieter) und Bauherr (Verm ieter) 

waren n icht defin iert .  Es wäre projektorgan isatorisch wirtschaftlicher gewesen, wenn d ie 

Betei l igten im Rahmen vorab defin ierter Rollen zunächst d ie Anforderungen an den 

Neubau gemeinsam erarbeitet und auf d ieser Grund lage ansch l ießend d ie Bauvergabe 

begonnen hätten .  Dadurch wären weitaus wen iger Konfl ikte und im Ergebnis auch ge

ringere Kosten entstanden . 

8 Verwaltungsrat 

Ein vom BLB N RW beauftragter Dienstleister stel lte im November 2005 für das Neubau

vorhaben eine Kostenrahmenermittlung auf der Basis von Kostenkennwerten auf. Diese 

Berechnung wies eine Gesamtsumme in Höhe von 77 ,3 Mio .  € aus.  Die dabei zugrunde 

gelegte Brutto-Grundfläche (BGF) betrug 50 . 1 22 m2. Dementsprechend betrug der Kos-
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tenkennwert 1 .543 €/m2 BGF. Zum 0 1 .08 .2006 g ingen das M IK, das LKA und der 

BLB N RW übereinstimmend von einer zu real isierenden BGF von nunmehr rd . 

57 .000 m2 aus. Am 1 4 .08 .2006 legte der BLB N RW seinem Verwaltungsrat einen Inves

titionsantrag zur Genehmigung vor, in dem er den Bauauftrag mit 66 ,3 Mio .  € kalkul ierte. 

Der BLB NRW gab dabei ohne weitere Begrü ndung an ,  eine Vergabe auf der Grund lage 

e iner Funktionalausschreibung im Generalübernehmer-Verhand lungsverfahren durch

führen zu wol len .  

Den sich aus der  Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des BLB NRW vom 0 1 .08.2006 er

rechneten Projektverlust von 1 08 , 1  Mio .  € (vg l .  Nr. 5) erwähnte der BLB N RW in seinem 

I nvestitionsantrag n icht. 

Das Bauvorhaben wurde in einer Verwaltungsratssitzung 2006 erörtert. In der Sitzung 

erklärte ein Mitgl ied des Verwaltungsrats, dass eine baufach l iche Bewertung der Bau

maßnahme auf der Basis der Verwaltungsratsvorlage n icht mögl ich sei . Weiterh in be

fragte es d ie Geschäftsführung des BLB NRW, inwieweit d ie für den Neubau des LKA 

vorgesehene Ausschreibung eines Generalübernehmer-Vertrags im Einklang mit einer 

mit dem Nordrhein-Westfäl ischen Handwerkstag getroffenen Vereinbarung stehe. Die 

Geschäftsfüh ru ng erwiderte, d ie ThemensteI lung sei mit Vertretern der Kammer abge

stimmt worden.  Daraufh in stimmte der Verwaltu ngsrat dem Bauvorhaben einstimmig zu . 

Unter dem 1 8 .09 .2007 beantragte der BLB NRW in einem ersten Nachtrag beim Verwal

tungsrat d ie Genehmigung von Mehrkosten des Neubaus in Höhe von 34 Mio. €. Davon 

war ein Kostenanteil von 20 Mio .  € u .  a .  fü r konjunkturel l  bedingte Baupreiserhöhungen 

inklusive erhöhter Umsatzsteuer ausgewiesen .  Im Einzelnen wurde dieser Kostenanteil 

mit genaueren Kostenberechnungen aufgrund präzisierter Leistungsbeschreibungen 

und m it einer konjunkturbedingten Preissteigerung von 1 5  - 25 v. H . 1 O  begründet. 

Am 1 6 .01 .2009 meldete der BLB N RW in einem zweiten Nachtrag gegenüber dem Ver

waltungsrat weitere Mehrkosten in Höhe von 1 4,2 Mio .  € an .  Als Begründung gab er 

diesmal an ,  P lanung und Ausführung des Projekts hätten unter hohem Termindruck dy

namisch angepasst werden müssen ,  was zwangsläufig zu Mehrkosten führte. Eine ein-

1 0  Auf der Grundlage der im Investitionsantrag von August 2006 bezifferten Baukosten in Höhe von 66,3 Mio. € hätte eine Preisstei
gerung von 25 v. H. Mehrkosten von rd. 1 6,6 Mio. € entsprochen. 
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deutige Zuordnung der Verantwortung für Abweichungen von den u rsprü ngl ichen Qual i

täten und deren Real isierung sei angesichts der Komplexität des Bauvorhabens im 

Nachh inein nur schwer mögl ich gewesen.  Gründe seien in einer schwierigen Kommun i

kation zwischen den zah lreichen Betei l igten zu suchen.  

Der Verwaltungsrat bi l l igte antragsgemäß d ie beiden Nachträge .  

M it den Nachträgen erhöhten sich d ie ursprüngl ich genehmigten Neubaukosten von 

66, 3  Mio. € um 48,2 Mio. € (34 Mio. € + 1 4,2  Mio. €) auf 1 1 4 ,5  Mio. €. Von diesen ge

nehmigten Kosten wurden 1 06 ,7 Mio. € verausgabt. 

Au ßerhalb des Verwaltungsrats wurde kein weiteres Prüfungs- und Genehmigungsver

fahren des Bauvorhabens durchgeführt. 

8 . 1  Vorlagen der Geschäftsführung des BLB NRW a n  den Verwaltungsrat 

Zu dem I nvestitionsantrag und den Nachträgen hat der LRH in seiner PM bemerkt, dass 

es n icht nachvol lziehbar ist, warum der BLB N RW im I nvestitionsantrag von August 

2006 d ie Baukosten led ig l ich mit 66,3 Mio. € beziffert hat, obwohl  unter Berücksichti

gung einer BGF von 50. 1 22 m2 bereits die im November 2005 vorliegende Kostenrah

menermittlung m it 77,3 Mio. € deutlich höhere Kosten ausgewiesen hatte. Bei der BGF 

von 57 .000 m2 hätten sich unter Zugrundelegung des Durchsch nittsbetrages von 

1 .543 €/m2 BGF sogar Baukosten von rd . 88 Mio.  €
1 1 ergeben.  Die dem Verwaltungsrat 

vorgelegten Kosten des Neubaus waren mith in um 2 1 ,7 Mio. € zu n iedrig angesetzt. 

Der LRH hat zudem bemängelt, dass der BLB NRW gegenüber seinem Verwaltungsrat 

d ie Wah l  des beabsichtigten Verhandlungsverfahrens vergaberechtlich n icht begründete 

bzw. den Ausnahmecharakter eines solchen Verfahrens n icht erläuterte . 

Der LRH hält es ferner für sehr  bedenkl ich , dass der BLB N RW in seinem Investitions

antrag den seinerzeit errechneten Projektverlust von 1 08 , 1  Mio. € n icht angegeben hat. 

1 1 1 .543 €1m2 BGF x 57.000 m2 BGF = 87.951 .000 €. 
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Damit wurde dem Verwaltungsrat eine weitere für die Investitionsentscheidung unver

zichtbare I nformation vorenthalten . 

Zu der vom BLB N RW in seinem ersten Nachtragsantrag vorgetragenen Baupre is- und 

U msatzsteuererhöhung in Höhe von 20 Mio. € hat der LRH eine Plausibi l itätsprüfung 

durchgeführt. U nter Zug rundeleg ung der vom Statistischen Bundesamt veröffentl ichten 

Baupreisind izes lag d ie Baupreissteigerung unter Berücksichtigung der zum 01 .01 .2007 

erhöhten Umsatzsteuer für Nichtwohngebäude im maßgeblichen Zeitraum 12 bei 6 ,7 v. H .  

Demnach hätten die ursprüng lichen Baukosten von 66 , 3  Mio. € al lenfal ls eine Baupreis

erhöhung von rd . 4 ,4 Mio .  €1 3  gerechtfertigt. I nsofern sieht der LRH d ie von der Ge

schäftsführung des BLB N RW gegenüber dem Verwaltungsrat vorgetragene Begrün

dung für konjunkturel l  bedingte Mehrkosten a ls n icht stichhaltig an .  

I n  seiner Begründung zu dem zweiten Nachtrag zog s ich der BLB N RW auf eine schwie

rige Kommun ikation sowie auf Zwangsläufigkeiten aufgru nd von Termindruck und dy

namischen Anpassungen zurück. Der LRH ist der Auffassung,  dass landesfinanzierte 

Bauvorhaben gru ndsätzl ich so zu planen und abzuwickeln sind , das keine Kostensteige

rungen aufgrund von Kommun ikationsschwierigkeiten ,  Terminengpässen und nachträg

l ichen Anpassungsbedarfen entstehen . Treten dennoch Kostensteigerungen ein ,  lässt 

d ieses in al ler Regel auf ein unzureichendes Projektmanagement sch l ießen.  

Zusammenfassend kommt der LRH zu dem Ergebnis, dass der BLB NRW sowohl in  

dem I nvestitionsantrag a ls  auch in  den beiden Nachträgen d ie  für d ie Zustimmung erfor

derl ichen notwendigen wichtigen Tatsachen und I nformationen dem Verwaltungsrat vor

enthalten bzw. d iese unrichtig dargestellt hat. 

8 .2  Zustimmungsverfahren 

Zum Verfahren im Verwaltungsrat hat der LRH in seiner PM bemerkt: 

12 Zwischen dem 1 1 1 .  Quartal 2006 und dem 1 1 1 .  Quartal 2007. 
13 66,3 Mio. € x 6,7 v. H .  
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Nach N r. 4 . 1  der AnwVOBLB14 berät und unterstützt der Verwaltungsrat das Finanzmi

n isterium,  das für Bauangelegenheiten zuständige Ministerium und d ie Betriebsleitung 

bei der Führung des Betriebs. Darüber h inaus hat der Verwaltungsrat Kenntnisnahme

und Zustimmungsrechte (Nr. 2 bis Nr. 4 AnwVOBLB) . Diese Rechte beziehen sich auf 

alle Rechtsgeschäfte, d ie für den Geschäftsbetrieb des BLB NRW von erheblicher Be

deutung sind .  

Aufgrund dieser Bestimmungen fäl lt dem Verwaltungsrat des BLB N RW damit eine zu

mindest partiel le Kontrol le des BLB N RW zu , d ie im Bereich der bedeutenden Rechts

geschäfte eine ähnl iche Qual ität wie d ie eines Aufsichtsrats bei Kapitalgesel lschaften 

hat. Nach Auffassung des LRH ist der Verwaltungsrat h ier seiner Kontrol lfunktion n icht 

in ausreichendem Maße nachgekommen . 

Der LRH teilt d ie in der Sitzung im Jahr 2006 dargelegte Auffassung eines Verwaltungs

ratsmitg l ieds , dass eine baufach l iche Bewertung der geplanten U nterbringungsmaß

nahme zu diesem Zeitpunkt n icht mögl ich war; denn es waren keinerlei Baupläne erar

beitet, d ie einer Bewertung hätten zugru nde gelegt werden können . Es ist unter den ge

gebenen Umständen aber unverständl ich , warum der Verwaltungsrat trotz der geäußer

ten Zweifel e inem ledig l ich grob beschriebenen Bauvorhaben letztlich zugestimmt hat. 

Der LRH kann des Weiteren n icht nachvollziehen , dass sich der Verwaltungsrat mit der 

Aussage des BLB NRW, d ie ThemensteI lung sei mit Vertretern der Handwerkskammer 

abgestimmt, zufrieden gab und auf eine einsch läg ige , dem geltenden Recht standhal

tende Begründung für d ie Wah l  der zutreffenden Vergabeart verzichtete . 

Der LRH hat zudem kritisiert, dass der Verwaltungsrat ohne Weiteres zwei Nachträgen 

in Höhe von insgesamt 48 ,2  Mio .  € zugestimmt hat. Spätestens zum Zeitpunkt des ers

ten Nachtrags hätte er vor Weiterem - auch angesichts der Höhe von 34 Mio .  € - vom 

BLB N RW einen Vergleich der tatsäch l ichen Ist- mit den Sol lkosten und d ie Identifizie

rung und Real isierung von Kosteneinsparungspotenzialen verlangen müssen .  

14 1n  der seinerzeit geltenden Fassung. 
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Zusammenfassend zeigt der vorl iegende Fal l  - wie auch bereits andere vom LRH ge

prüfte Fälle - klar auf, dass der Verwaltungsrat bei Investitionsvorhaben n icht in dem 

erforderl ichen Umfang von der Geschäftsführung des BLB NRW informiert wird . Zudem 

wird deutl ich, dass eine Kontrol le des BLB N RW durch seinen Verwaltungsrat in der 

Praxis n icht bzw. n icht in ausreichendem Maße gegeben ist. 

Das FM hat in seiner Stel lungnahme e ingeräumt, dass der BLB NRW den Verwaltungs

rat auf d ie Kosten und wirtschaftlichen Risiken der Investition n icht ausreichend h inge

wiesen und d iese n icht zah lenmäßig dargelegt habe. Es sei den Mitg l iedern des Verwal

tungsrats daher n icht möglich gewesen ,  d ie wirtschaftlichen Folgen des Bauprojekts i n  

der Gesamtheit zu  erkennen.  Zur Verbesserung der Transparenz von Vorlagen seien 

d ie AnwVOBLB angepasst worden .  Unter Ziffer 6 . 1  bis 6 . 1 3  "Grund legende Arbeitsan

weisungen zur Geschäftsführung" sei d ie Pfl icht des BLB N RW zur umfängl ichen Mittei

lung a l ler entscheidungsrelevanten Tatsachen und Umstände an den Verwaltungsrat 

normiert und konkretisiert worden.  Detai l l ierungsgrad und Qualität der Vorlagen stellten 

demnach eine vol lumfängliche und h inreichend konkrete Grund lage der Entscheidungen 

des Verwaltungsrats sicher. 

Das led ig l ich zu d iesem Punkt befragte MBWSV hat eingeräumt, dass die Geschäftsfüh

rung des BLB N RW dem Verwaltungsrat oftmals keine aussagekräftigen Vorlagen vor

gelegt habe, auf deren Basis zweifelsfreie Entscheidungen hätten getroffen werden 

können.  Dabei hat das Ministerium den Verwaltungsrat mit Aufsichtsgremien bei priva

ten oder öffentlichen Gesel lschaften verg l ichen.  Die diesen Gremien zu r Verfügung ge

stel lten Unterlagen könnten schon a l le in vom Umfang her led igl ich einen summarischen 

Einbl ick in das geplante Projekt ermög lichen .  Die Ertei lung der Zustimmung des Verwal

tungsrats basiere auf Vertrauen , das das Aufsichtsgremium der Geschäftsführung ent

gegenbringen müsse und in der Regel auch kön ne. Beim BLB N RW habe sich die Ge

währung d ieses Vertrauens als Fehler erwiesen .  

Se i  d ie Zustimmung erte i lt und habe e ine Baumaßnahme einma l  einen gewissen Status 

erreicht, habe der Verwaltungsrat letztl ich n icht mehr d ie Mög l ichkeit, anders zu ent

scheiden.  Er erhalte d ie I nformationen über die erneute Kostensteigerung erst zu einem 

Zeitpunkt, zu dem d ie Verweigerung seiner Zustimmung an den bis dahin geschaffenen 

baul ichen Fakten n ichts mehr ändern könne. 

Das M BWSV hat dargestel lt , dass d ie vom LRH aufgezeigten Probleme in die Neuaus

richtung des BLB N RW seitens des FM einfl ießen würden.  Gleichzeitig hat es auf eine 
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Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags N RW vom 20.08.201 2 

verwiesen .  Zielsetzung al ler Ressorts müsse sein ,  d ie Aufsicht des BLB NRW so zu ge

stalten ,  dass sich derartige Vorfälle n icht mehr wiederholten und eine Kontro lle des BLB 

NRW bei  der  Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen sichergestellt sei .  

H ierauf hat der LRH erwidert: 

Er  tei lt n icht d ie Bewertung des MBWSV, dass d ie Erte i lung der Zustimmung eines Auf

sichtsgremiums in erster Lin ie auf einer Vertrauensbasis beruht u nd gleichsam automa

tisch erfolgt. Al lerd ings verstärkt d iese Aussage den Eindruck des LRH, dass der BLB 

NRW bei  der Real isierung seiner Bauprojekte relativ unkontrol l iert vorgehen kann und 

d iesen Freiraum auch ausnutzt. 

Das M BWSV verkennt d ie Aufgabe von Aufsichtsgremien .  Diese haben in privaten und 

öffentlichen Gesel lschaften ,  wie auch in eingeschränktem Maße der Verwaltungsrat des 

BLB N RW, die wichtige Aufgabe, d ie Geschäftsführung der Gesel lschaft zu kontrol l ieren 

und im Bedarfsfal l  e inzuschreiten bzw. Zustimmungen zu verweigern . Eingeräumte Kon

tro l lfunktionen müssen faktisch auch wahrgenommen werden.  

Im Ergebnis stimmt der LRH mit dem M BWSV übere in ,  dass es Zielsetzung der Neu

ausrichtung des BLB NRW sein muss, d ie Aufsicht des BLB N RW letztl ich so zu gestal

ten ,  dass dessen Kontrol le bei der Planung und Durchführung von Investitionsmaßnah

men sichergeste l lt ist. 

9 Einzelfallübergreifende Empfehlungen 

9 . 1  Verbesserung der Planungs- und Kostensicherheit 

Die zum Neubau des LKA festgestel lten eklatanten Baukostenabweichungen von 

40,4 Mio.  € zeigen zum wiederholten Male ,  dass der BLB N RW bei großen Bauvorha

ben d ie Kosten n icht annähernd im Griff hat. Der LRH fordert daher, dass der BLB NRW 

in Zukunft die baupol itischen Ziele des Landes beachtet und wirtschaftl ich und kosten

stabiler p lant und baut1 5 . Dazu ist es aus Sicht des LRH u .  a. unbed ingt erforderl ich , 

15 Einzelziel 2 der baupolitischen Ziele des Landes: ,,wirtschaftlich, kostensicher und terminsicher bauen!" i .  V. m. Nr. IV: " Förderung 
der baupolitischen Ziele des Landes", RdErl. d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein
Westfalen vom 1 9 . 1 0 .2002 (Az.. :  1 1 1 .3 - B 1 01 3). 
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dass d ie notwendigen Unterbringungsentscheidungen auf einer soliden Basis getroffen 

werden,  d .  h .  zum Zeitpunkt der Etatisierung der Mieten muss eine ausreichende Pla

nungs- und Kostensicherheit gegeben sein .  

Der LRH vertritt dazu d ie  Auffassung , dass Unterbringungsmaßnahmen des Landes mit 

Baubedarf erst dann etatisiert werden dürfen ,  wenn zweifelsfrei klar ist, wie sie sich in 

qual itativer, kostenmäßiger und ablauforgan isatorischer Hinsicht entwickeln werden . Um 

eine solche Verbindl ichkeit zu schaffen ,  hat der LRH wiederholt gefordert, künftig erfor

derl iche Haushaltsmittel zur Etatisierung erst anzumelden,  wenn belastbare und abge

stimmte Bauunterlagen vorhanden sind . Hierzu müssen landesweite Regelungen zu 

verbindl ichen Abläufen zwischen dem BLB N RW (Vermieter) und den nutzenden Ver

waltungen (Mieter) einerseits sowie zum Genehmigungsverfahren andererseits noch 

geschaffen werden.  

Das FM stimmt zwar m it dem LRH dar in überein ,  dass für Baumaßnahmen des BLB 

NRW Planungs- und Kostensicherheit oftmals n icht gegeben sind , möchte d iesem Man

gel jedoch led ig l ich mit b innenorgan isatorischen Regeln (AnwVOBLB) begegnen . Die 

treffen jedoch keine Regelungen für das Zusammenwirken zwischen der Vermieter- und 

der Mieterseite . Beispielsweise sind keine Regelungen darüber enthalten ,  wie und weI

che Bauunterlagen zwischen dem BLB NRW und den nutzenden Verwaltungen bzw. 

aufsichtsführenden Min isterien künftig aufzustel len ,  abzustimmen und zu genehmigen 

sind . 

Am 06. 1 1 .20 1 2  hat der Ausschuss für Haushaltskontrolle des Landtags NRW zu dem 

Jahresberichtsbeitrag des LRH "Neubau des SuperC für d ie Rhein isch-Westfäl ische 

Techn ische Hochschule Aachen,,1 6  festgestel lt, dass zu Unterbringungsmaßnahmen 

grundsätzliche ,  verbindl iche Vorgaben feh len . Von der Mieterseite erwartet er, dass d ie

se künftig bei jegl ichem U nterbringungsbedarf nach einer noch zu erstel lenden Unter

bringungsrichtl in ie verfäh rt. E r  erwartet auch , dass die Min isterien im Hinbl ick auf eine 

Neuausrichtung des Vermieter-Mieter-Modells verbindl iche Vorgaben schaffen , welche 

insbesondere Maßgaben darüber enthalten ,  durch wen und wie Baumaßnahmen zu 

steuern sind . Die Neuregelungen in den AnwVOBLB erfül len d iese Voraussetzu ng n icht. 

16 Jahresbericht des LRH 201 1 ,  Nr. 1 4 , S. 1 1 9  ff. 
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9 . 2  Verbesserung des Projektmanagements durch Einführung einer Unterbrin
gungsrichtl in ie 

Der LRH hat in mehreren Prüfungsverfahren immer wieder gefordert, dass im Vermieter

Mieter-Model l  das Projektmanagement bei den Bau- und Unterbringungsmaßnahmen 

durch g rundsätzl iche ,  verbindl iche Vorgaben der betei l igten Min isterien verbessert wer

den muss. Bere its am 3 1 . 08 . 2007 hat er beim FM den Erlass einer Richtl in ie angeregt, 

d ie es möglich macht, d ie bei der Realisierung von Unterbringungsprojekten erforderli

chen Verfahrensschritte korrekt anzuwenden, um von der Feststel lung des Flächenbe

darfs bis zur Übergabe eines Objekts eine klare und verständ l iche Handlungsanweisung 

zu haben . Eine derartige "Unterbringungsrichtl i n ie" l iegt bis heute n icht vor. Ein solcher 

Handlungsrahmen, der Aufgaben und Verantwortung al ler Projektbetei l igten definiert 

und damit ausreichende Klarheit über den Projektverlauf geschaffen hätte , wäre auch 

für den Neubau des LKA dringend erforderlich gewesen .  Der LRH fordert vom FM d ie 

zügige Einfü hrung einer Unterbringungsrichtl in ie ,  d ie auch die unter Nr .  9 . 1  geforderten 

Regelungen beinhaltet. 

9 . 3  Verbesserung der Wirtschaftl ichkeit durch Einführung einer Kostenmiete 

I n  Anbetracht des im vorliegenden Prüfungsverfahren festgestel lten u nwirtschaftl ichen 

Verhä ltn isses zwischen Baukosten und M iete verweist der LRH auf seinen Beratungsbe

richt vom 07. 1 2 .20091 7. Dort hatte er für das gesamte Vermieter-Mieter-Verhä ltnis d ie 

Einfüh rung einer kostenorientierten Miete, u .  a .  auf Basis der tatsächl ich unter strikter 

Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftl ichkeit und Sparsamkeit entstandenen Bau

kosten empfohlen.  Auf d ie vom LRH angebrachte grundsätzliche Kritik, dass die im Lan

deshaushalt etatisierten Mieten n icht transparent und aufgrund des feh lenden wirtschaft

l ichen Zusammenhangs zwischen Baukosten und Mieten unter Wirtschaftl ichkeitsge

sichtspunkten nur  unzureichend geplant u nd gesteuert werden, ist das FM bisher n icht 

konkret eingegangen . Dies g i lt in g leicher Weise für den Vorschlag des LRH , diesem 

Problem im Wege einer Kostenmiete zu begegnen.  

17 Landtagsvorlage 1 4/3081 . Aus Gründen der Diskontinuität legte der LRH den Beratungsbericht dem Landtag a m  1 5. 1 2.201 0 
erneut vor, s. Vorlage 1 5/240. 
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Der LRH wiederholt daher an d ieser Ste l le seine Forderung, dass künftig stets die not

wendigen Baukosten des BLB N RW und die Mieten des Landeshaushalts zueinander in 

einen wirtschaftlichen Zusammenhang zu ste l len sind. Im Hinblick auf Transparenz und 

Angemessenheit der M iethöhe bedeutet dies zwangsläufig d ie Vereinbarung einer kos

tenorientierten Miete . 

D iese Forderung ist a l lerd ings mit dem derzeitigen Geschäftsmodel l n icht in Einklang zu 

bringen.  Nach dem Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz (BLBG) obl iegt dem BLB 

N RW d ie Aufgabe, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Zwecke des Landes 

nach kaufmänn ischen Grundsätzen zu erwerben ,  zu bewirtschaften ,  zu entwickeln und 

zu verwerten und dabei d ie baupol itischen Ziele des Landes zu beachten 1 8 .  Im Verhält

n is zwischen dem Landeshaushalt u nd dem BLB N RW bestehen dabei m it Bl ick auf d ie 

M iethöhe, d ie für d ie Wirtschaftl ichkeit einer U nterbringungsmaßnahme maßgeblich ist, 

jedoch entgegengesetzte I nteressen .  Der Landeshaushalt ist an mögl ichst n iedrigen 

Mieten interessiert, während der BLB NRW nach kaufmänn ischer Betrachtungsweise 

möglichst hohe Mieterträge erzielen wi l l .  

Daher kann n icht erwartet werden,  dass der  BLB N RW in seinen Wirtschaftl ichkeitsüber

legu ngen auch d ie I nteressen der Mieterseite quasi im übergeordneten Landesinteresse 

gebührend mit berücksichtigt. Dieses Ziel l ieße sich nur  durch einen geänderten gesetz

l ichen Auftrag erreichen , durch den der BLB NRW im Rahmen eines neuen Geschäfts

modells als Dienstleister für das Land auftreten würde. I n  d iesem Fal l  würde er auch d ie 

Wirtschaftl ichkeitsuntersuchungen im Zusammenwirken mit der M ieterseite überneh

men. Der LRH hält es für geboten ,  in d iesem Sinne d ie Ausrichtung des BLB NRW zu 

verändern . 

9 .4 Verbesseru ng der Kontro lle des BLB N RW 

Der LRH hat nunmehr in  mehreren Prüfungsverfahren festgestel lt , dass eine ausrei

chende Kontro l le des BLB N RW durch seinen Verwaltungsrat und das aufsichtsführende 

FM n icht gewährleitstet ist. Er  hält daher an seiner Forderung fest, dass Zielsetzung der 

Neuausrichtung des BLB N RW u. a. sein muss, eine ausreichende Kontrol le des 

1 8  § 2 Abs. 1 Satz 1 BLBG. 
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BLB N RW bei der Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen s icherzustel

len .  Nach Auffassung des LRH reicht dafür eine Änderung der internen Verwaltungsan

weisungen ,  die den Deta i l I ierungsgrad und Qual ität der Verwaltungsratsvorlagen ver

bessern sol len ,  n icht aus. Fal ls bei der Neuausrichtung des BLB NRW d iese Organ isati

onsstruktur beibehalten wird , müssen die Kontrol l rechte von Verwaltungsrat und FM 

auch tatsächl ich , d .  h .  in  der praktischen Umsetzung stärker wahrgenommen werden .  
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